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Ende und Anfang – es bleibt schwierig
Das alte Jahr endet wie das neue beginnen wird. Mit der Ver-
abschiedung einer ganzen Reihe von Gesetzen durch Bundestag 
und Bundesrat, die im kommenden Jahr Eigentümer, Vermieter 
und Verwalter (aber auch uns) gehörig ins Schwitzen bringen 
werden. 
Seit durch den Ukraine-Krieg eine Säule des deutschen Wohl-
stands, billiges Gas und Öl aus Russland, weggefallen ist und 
nach Lage der Dinge durch keine anderen Lieferanten ersetzt 
werden wird, sind wir alle darauf angewiesen, verstärkt zu ge-
brauchen, was die Natur uns an Rohstoffen geschenkt hat: In 
erster Linie unseren Verstand. Und der kommt um die Erkenntnis 
nicht herum, dass die Einsparung von Energie das erste Gebot 
der Stunde ist.
Die von staatlicher Seite angebotenen Förderprogramme sind 
umfangreich, leider aber auch sehr kompliziert, so dass sie am 
Ende vor allem von privaten Eigentümern selten in Anspruch 
genommen werden. Die Darlehen des Programms „Energetische 
Gebäudesanierung“ der Investitionsbank Berlin (IBB) flossen in 
den letzten drei Jahren zum weit überwiegenden Teil an Woh-
nungsbaugesellschaften und nur zu einem ganz geringen Teil an 
Privatpersonen. Das IBB-Programm „Altersgerechtes Wohnen“ 
wurde in den Jahren 2019 bis 2021 überhaupt nur von Woh-
nungsbaugesellschaften und Genossenschaften in Anspruch 
genommen, nicht von einem einzigen privaten Eigentümer. 
Das müssen wir gemeinsam ändern! Wir werden deshalb im 
kommenden Jahr einen großen Schwerpunkt auf energetische 
Modernisierungsmaßnahmen legen und sie von allen Seiten 
– rechtlich, wirtschaftlich, förderungstechnisch und technisch 
– beleuchten und auf Umsetzbarkeit prüfen. Wir starten mit 
dem Anfang kommenden Jahres in Kraft tretenden Berliner 
Solargesetz.

Abo-Preise: Digital bleibt, Print steigt
Das Jahr 2021 hat den Verlag bei den Druck- und Papierkosten 
sowie den Entgelten der Post für die Belieferung der Zeitschrift 
mit Kostensteigerungen konfrontiert, die ich mir vor zwei Jahren 
noch nicht einmal in Alpträumen hätte vorstellen können. Dazu 
haben auch alle sonstigen Kosten – preiswerter ist nichts ge-
worden – ein mächtiges Loch in die Kalkulation gerissen. Auch 
nach dem Drehen an allen Kostenschrauben führt kein Weg 
daran vorbei, dass wir den Preis für das Print-Abo von 190 € 
auf 200 € erhöhen müssen. Die gute Nachricht: Das Digital-Abo 
kostet weiterhin nur 190 €. Also steigen Sie um und helfen uns 
so, Preiserhöhungen zu vermeiden.
Ich hoffe auf Ihr Verständnis!

Dieter Blümmel, Verleger
Der Verlag und seine Mitarbeiter wünschen allen 

Abonnenten, Lesern, Beziehern, Kunden und
Inserenten ein zufriedenes und besinnliches 

Weihnachtsfest und ein gesundes
und erfolgreiches Jahr 2023.


